
ASUpraxis | Arbeitsmed. Sozialmed. Umweltmed. 44, 5, 200956

Praxis

Oft wird die Frage gestellt, ob aufgrund 
von Vorschriften ein Impfangebot des 
Unternehmers ge genüber betrieblichen 
Ersthelfern besteht. Von den in Frage 
kommenden, durch Blut übertragba ren 
Virusinfektionen, steht lediglich für das 
Hepatitis B Virus (HBV) ein wirksamer 
Impfstoff zur Verfü gung.
Für den Unternehmer besteht keine ge-
nerelle Verpflichtung für betriebliche 
Ersthelfer eine Schutz impfung anzubie-
ten, weder aufgrund staatlicher Vor-
schriften noch berufsgenossenschaft-
licher Regel werke. 
Der Ausschuss für Biologische Arbeits-
stoffe (ABAS) bei der Bundesanstalt  
für Arbeitsschutz und Ar beitsmedizin, 
hat in einer Stellungnahme (2002) eine 
Bewertung der Tätigkeit von betrieb- 
li chen Erst helfern vorgenommen. Da-
nach ist in der Regel nicht von einem 
erhöhten Risiko durch Blut übertrag-
bare Infektionserreger bei der zu leis-
tenden Ersten Hilfe am Arbeitsplatz  
im Ver gleich zum allgemei nen Infek-
tionsrisiko bei einer zu leistenden 
 Ersten Hilfe außerhalb des Ar beits-

bereiches (z. B. bei ei nem Verkehrsun-
fall) auszugehen. Die Tätigkeit als be-
trieblicher Erst helfer ist somit der 
Schutzstufe 1 nach Biostoffverordnung 
(BioStoffV) zuzuordnen und es sind  
die allgemeinen Hygienemaßnahmen 
der Technischen Regel für Biologische 
Arbeitsstoffe (TRBA) 500 anzuwenden. 
Eine arbeitsmedizini sche Vorsorge-
untersuchung einschließlich eines Impf-
angebots, sind für die Tätigkeiten der 
Schutz stufe 1 nicht erforderlich. Im 
Einzelfall können jedoch aufgrund  
des Ergebnisses der Gefährdungsbeur-
teilung, z. B. bei erhöhtem Unfallge-
sche hen im Betrieb weiter gehende 
Schutzmaßnahmen, also z. B. auch eine 
Hepatitis-B-Impfung, durchaus ange-
bracht und sinnvoll sein.
Der Aufgabenbereich eine Betriebssani-
täters kann von Betrieb zu Betrieb stark 
variieren. Je nach dem ob die Tätigkeit 
aufgrund der Gefährdungsbeurteilung 
mehr der eines Ersthelfers oder bereits 
der von Rettungspersonal entspricht, 
sind die entsprechend erforderlichen 
Maßnahmen zu ergreifen.

Für Rettungssanitäter und Rettungsas-
sistenten einer werkseigenen Ambulanz 
ist gemäß Anhang Teil 2 der Verord-
nung zur Arbeitsmedizinischen Vor-
sorge (ArbmedVV) eine verpflichtende 
ar beitsmedizinische Vorsorgeuntersu-
chung bezüglich Hepatitis-B-Viren, 
einschließlich eines Impf angebots, und 
Hepatitis-C-Viren vorgesehen, wenn 
Tätigkeiten durchgeführt werden, bei 
denen es regelmäßig und in größerem 
Umfang zu Kontakt mit Körperflüssig-
keiten, -ausscheidungen oder -gewebe 
kommen kann. Die Kosten für die ar-
beitsmedizinische Vorsorge und die 
erfor derlichen Schutzimpfungen sind 
vom Unternehmer zu tragen. ■
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Zuordnung der Schutzstufen nach BioStoffV  
für Ersthelfer / Betriebssanitäter / Ret tungssanitäter / Rettungsassistenten

Personal Schutzstufe Arbeitsmedizinische Vorsorge Schutzimpfung

Ersthelfer 1 Keine Keine

Betriebssanitäter 1
oder aufgrund einer 
Gefährdungsbeurteilung
2

Schutzstufe 1:
Keine

Schutzstufe 2:
Pflicht (HBV / HCV)

Schutzstufe 1:
Keine

Schutzstufe 2:
Angebot (HBV)

Rettungssanitäter 
Rettungsassistent

2 Pflicht (HBV / HCV) Angebot (HBV)

Quelle: FA Erste Hilfe

Hepatitis-B-Impfung – keine  
generelle Pflicht für Ersthelfer




